
 
Vereinbarung/Jugendschutzgesetz 

 

 

Der Personenberechtigte ( In der Regel die Eltern) 

 

Name            

 

Vorname           

 

Straße            

 

Wohnort           

 

Überträgt gemäß §2 Absatz 2 Nr.2 Jugendschutzgesetz die Aufgabe der Personensorge für seine/n 

minderjährige/n Sohn/Tochter 

 

Name            

 

Vorname           

 

Geburtsdatum           

 

Für die Dauer des Aufenthalts in der Diskothek Schall & Rauch / Osnabrück auf nachgenannt, 

geeignete, volljährige Person (Aufsichtspflichtiger) 

 

Name            

 

Vorname           

 

Geburtsdatum           

 

Straße            

 

Wohnort           

 

Die Aufsichtspflichtsübertragung gilt: 

 

Einmalig am 24. April 2010 

 

(Ort, Datum)  
 

 

(Unterschrift Personensorgeberechtigter)  (Unterschrift Aufsichtspflichtiger) 
 


